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Steiermark Jahrgang 49 (1958) 

Der Rodungsblock der 100 Hüben 
zwischen Masenberg und Wechsel 

Von FRITZ POSCH 

Sowohl in meiner Siedliingsgeschichte der Oslsteiermark wie in zahl
reichen Einzeluntersuchungen konnte ich nachweisen, daß das Rodungs-
land in Kolonisationsgebieten in geschlossenen Waldblöcken vergeben 
wurde und daß die später zutage tretende Zerrissenheit in grundherr
schaftlicher Hinsicht nur der Ausfluß von Erbteilungen, Verlehnungen. 
Vergabungen, Verkauf und Tausch der Herrschaften untereinander ist'. 
Schon die Tatsache, daß sich große Blöcke geschlossenen Besitzes durch 
viele Jahrhunderte besitzmäßig unversehrt erhalten haben — ich ver
weise nur auf das Gut Mönichwald am Wechsel" —, müßte zu denken 
gehen, aber auch die Tatsache, daß besonders für planmäßig angelegte 
Dorfsiedlungen eine geschlossene Grundfläche gewisser Erstreckung eine 
unabdingbare Voraussetzung ist. Eerner sind uns zahlreiche Vergabungs-
urkiinden von geschlossenen Landkomplexen überliefert, so daß in Paral
lele dazu auch für die sonstigen rekonstruierbaren Landkomplexe solche 
Vergabungsurkunden anzunehmen sind, wenn sie auch nicht erhalten 
blieben. 

Bei der viele Jahrhunderte währenden Abnützung und Aushöhlung 
der ursprünglichen Rodungsherrschaften — die Vergabungen setzen ja 
schon mit Beginn der Rodung ein — ist die Rekonstruktion der ursprüng
lichen Besitzkomplexe immer eine mühevolle und langwierige Arbeit, da 
der Nachweis nur über sämtliche über Jahrhunderte greifende Bcsitz-
veränderungsurkunden auf dem retrogressiven Wege erbracht werden 
kann. Diese Arbeit ist aber für jede exakte Siedlungsforschung uner
läßlich, da durch die Rekonstruktion der Rodungsherrschaften allein der 
Zeitpunkt der Besiedlung, der Rodiingsgriindherr und damit eventuell 

F. Posch, Siedlungsgeschichte der Oslsteiermark. MIÖG 13. Erghd- Heft I. 
S. 385 ff., Ztschr. d. Hist. Ver. f. Stmk., 44. Jg., S. 56 ff., 45. Jg., S. 169 ff.. 47. Jg., 
3- 75 ff., Mitt. d. Steir. Burgenvereines, 5. Jg., S. 6 ff., Festschrift für J. F. Schütz. 
3. 427 ff. usw. Im Gegensatz dazu vertri t t H. Pirchegger die Auffassung, daß die 
Mreulage des grundherrschaftliehen Besitzes in die Siedlungszeit zurückreicht, zu-
li'tzt in Landesfürst und Adel II , S. 205. — Ich danke an dieser Stelle Hochw. P. Fank. 
atift \ o r au , für einige wertvolle Hinweise. 

2 Ztschr., 44. Jg., S. 56 ff. 
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auch die Herkunft der ersten Siedler erschlossen werden kann, also alle 
jene Probleme erst einer Lösung zugeführt werden können, an deren 
Klärung uns vom heimatkundlichen, vom landeskundlichen, aber auch 
vom allgemeinen volkskundlichen und historischen Standpunkt her ge
legen ist. 

Ich habe für diese Detailiintersuchung, die das, was ich an anderer 
Stelle nur knapp bringen konnte", in jeder Hinsicht bestätigt, ein beson
ders schwieriges Beispiel gewählt, besonders schwierig deshalb, weil der 
hier untersuchte Rodungsblock einerseits herrschaftsgeschichtlich mehr 
zerschlagen und aufgelöst wurde als andere Rodungsherrschaften, so daß 
in historischer Zeit kaum mehr eine Einheit erkennbar ist. da fast jeder 
Nachbar zu einer anderen Herrschaft gehörte, andererseits, da es sich 
fast durchwegs um Einzelhofsiedlungen handelt und somit jeder der 
Hunderte von Bauernhöfen eine spezielle herrschaftsgeschichtliche Er
forschung und Einordnung erforderlich machte. 

Da der Umfang des ganzen Komplexes in seinen Grundzügen schon 
aus früheren Arbeiten bekannt war, wurde methodisch der Weg gegan
gen, daß die letzte im noch aufliegenden Grundbuch festgehaltene Herr-
schaftszugehörigkeit vor der Grundentlastung für jeden einzelnen Bauern
hof zum Ausgangspunkt genommen wurde und von hier aus der Weg 
zurück bis zum ältesten urkundlich nachweisbaren Grundherrn verfolgt 
wurde. Mit den auf diese Weise gewonnenen Einblicken in die Besitz
verteilung der urkundlich frühest erfaßbaren Zeit war es möglich, mit 
Hilfe weiterer urkundlicher und genealogischer Quellen den geschlosse
nen Rodungskomplex der Kolonisationszeit zusammenzufügen und daraus 
die entsprechenden Schlüsse auf den Siedlungsvorgang zu ziehen, ohne 
daß damit die Gefahr verbunden war, auch nur einen Lntertanen zu 
übersehen und dadurch zu Fehlschlüssen zu gelangen. 

I. Die teilhabenden Grundherrschaften 

1. O b e r k a p f e n b e r g 

Die Herrschaft Oberkapfenberg besaß nach dem Theresianischeu 
Kataster und dem Grundbuch ein Amt Wenigzell mit acht Bauern, und 
zwar in der K.G. Sommersgut Hs.Nr. 21 (Ortbauer, Urb.Nr. 7), Hs.Nr. 23 
(Bock zu Waldbach, Urb.Nr. 4), Hs.Nr. 40 (in Büchl, Urb.Nr. 8). Hs.Nr. 49 
(in Gumpold, Urb.Nr. 5), in der K.G. Pittermann Hs.Nr. 20 (Payrhofer, 
Urb.Nr. 2), in der K.G. Kandlbauer Hs.INr. 3 (Kolb, Urb.Nr. 1), Hs.Nr. 15 

3 Siedlungsgeschichte der Oststeiermark, S. 630 ff., Probleme der steirischen Früh
geschichte, Zeitschr., 39. Jg.. S. 45 ff. 
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(Reithbauer, Urb.Nr. 6), Hs.Nr. 23 (Steinerbauer, Urb.Nr. 3), dazu noch 
einige Häusel bzw. Keuschen. Ferner lag hier noch das Amt Zellholz mit 
50 Urbarnunimern, durchaus Waldbesitz. Diese acht Bauern sind schon 
im Urbar der Herrschaft Kapfenberg von 1563—1598 genannt, kommen 
im Urbar von 1599 wieder vor und ebenfalls wieder im Verkaufsurbar 
an Blasius Lechner von 16504. 

Es handelt sich hier ohne Zweifel um einen Teil des ältesten Stuben-
berger Besitzes in dieser Gegend, wohl um jene 7 ' 2 Güter, die Wulfing 
von Stubenberg von Heinrich dem Chellner zu „Cell in der Kegenf ledig 
geworden waren und die für ihn am 30. August 1324 zu Kapfenberg 
Otto von Liechtenstein an Otto von Hartberg verlieh'. Dieser Besitz 
begegnet wieder, als 1328 Herdegen von Pettau beurkundet, daß Frau 
Diemut, die Frau Ottos von Hartberg, von ihrem Gatten Güter bei 
Wenigzell etc. als Widerlage empfangen habe". Es handelt sich hiebei um 
die gleichen Stubenberger Lehen, die 1106 und 1411 Barbara, die Ge
mahlin Erhards des Herbersdorfer, zu „Weniginzellein" („Wenigzellen") 
von ihrem väterlichen und mütterlichen Erbe ihrem Gemahl vermachte'. 
Das ist um so wahrscheinlicher, als Barbara, die Gemahlin des Erhard 
Herbersdorfer, die ihm diesen Besitz zubrachte, eine Tochter des Heinz
lein von Herberstein und dieser wieder ein Sohn Georgs von Herberstein, 
eines Bruders des obgenannten Otto IL von Hartberg, war*. Aber wie 
kam Otto IL von Hartberg zu dem Zeller Lehen der Stubenberger? Vor 
ihm hatte sie Heinrich der Chellner, aber vor diesem ohne Zweifel Ortolf 
von Zell, der im Vorauer Totenbuch zum 17. Februar genannt ist". Aber 
wer ist Ortolf von Zell? Nach den bisherigen Ausführungen kaum jemand 
anderer als der später 1326 und 1342 als Burggraf der Stubenberger zu 
Kapfenberg genannte Ortolf von Aflenz10. Von diesem Ortolf tauschte 
das Stift Vorau 1327 einen Hof in der Grueb in der Pfarre Zell ein11, 
wobei es sich, wie spätere Darlegungen ergeben, um den vulgo Kandl-
bauer, den namengebenden Hof der K.G. Kandlbauer, handelt. Damit 
schließt sich der Kreis, denn Ortolf von Aflenz-Zell-Kapfenberg war ver
mutlich der Bruder Ottos von Aflenz-Hartberg-Herberstein, des Vaters 
Ottos IL von Hartberg, so daß daraus hervorgeht, daß Otto IL von Hart-

4 Fam.-Archiv Stuhenherg. Nachtr. Srh. 2. H. 29, und Seh. 25. I rhar von 1599 
in Nechelheimh. 

3 Orig.-Pgt., LA, Nr. 1922 a. 
6 LA Lrk. Nr. 1969 c. 
7 Damals 6 Pfund. LA. Lrk. Nr. 4285 a. 4439 a. 

• F. Posch. Die Herkunft der Herhersteiner, Bl. f. Heimatkunde. 24. Jg.- S. 35 ff. 
B MG Nekr. IL S. 437. 
10 F. Posch. Herhersteiner. S. 42. 

" Croniea roenohii \ oraw. Stiftsarchiv \ orau. Hs. 78. fol. 20'. 
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berg die Zeller Lehen der Stubenberger nach seinem Onkel Ortolf von 

Aflenz erhalten hat. 
Schon als im Jahre 1287 in Kapfenberg Grathsau von Trenn und sein 

Bruder Leuthold mit Einwilligung ihrer Mutter Eneit ihr Eigen zu „Zelle" 
an Heinrich von Stubenberg verkauften — es bleibe dahingestellt, ob 
das der ganze Zeller Besitz war —. war Otto von Hartberg, der Vater 
Ottos IL, als Zeuge anwesend, so daß es nicht ganz von der Hand zu 
weisen ist, daß ursprünglich überhaupt Otto von Hartberg-Herberstein 
der Empfänger der Wenigzeller Leben war1J. 

Da zum Verkauf die Einwilligung der Eneit erforderlich war, dürfte 
der Besitz wohl durch sie an die Treuner gekommen sein und es darf 
daher angenommen werden, daß sie eine Kruinbacherin gewesen ist. Ver
mutlich war sie die Gemahlin des Berthold von Trenn oder Drannberg, 
der auch im Pittner Erbe der Krumbacher als Teilhaber vorkommt, wo 
er kurz vor seinem Tode über die Herrschaft Stickelberg bei Krumbach 
verfügte13. Der Weg dieses Wenigzeller Besitzes von den Krumbachern 
über die Treuner, die Stubenberger, die Aflenz-Herbersteiner und Her
bersdorfer und wieder über die Stubenberger läßt sich also verhältnis
mäßig gut verfolgen. Gleichzeitig bietet er einen zusätzlichen Beweis für 
die Richtigkeit des von mir aufgestellten ältesten Herbersteiner Stamm
baumes. 

2. P ö l l a u 

Das Stift Pöllau besaß laut Theresianischem Kataster im Amt Ober-
strallegg sieben Höfe, die in der Wenigzeller Pfarre gelegen waren 
(Urb.Nr. 40—47, davon eine Hausmühle). Dieser Besitz geht ebenfalls 
auf die Stubenberger zurück, denn als Hans von Stubenberg 1459 die 
Feste Pöllau an Heinrich von Neuberg verkaufte, befand sich darunter 
auch das Amt auf der öd in der Birkfelder Pfarre und zu Wenigzell14. 
Dieses Amt befindet sich 1504 in tler Stiftungsurkunde des Grafen Chri
stoph von St. Georgen in Pösing für Pöllau genannt, heißt aber hier nur 
Amt auf der öd in der Birkfelder Pfarre1 ' . 1539 verpfändete das Stift 
Pöllau die Güter zu Wenigzeil an Bernhard von Teuffenbach. sie befan-

2 Notizenblatt der Akademie der Wissenschaften \ I. S. 342, Nr. 23; damals war 
auch Reinhart Poymont als Zeuge dabei. Jans der Poyinunt versetzte 1348 seinen 
Muhmen Diemut. Enlein und Wilbirg. Ekleins Töchtern seel. sein rechtes Erhe 12 ß-
und zwar den Hof ..daez den Zackern daez Zell'", eine Hofstatt an dem Masenherg 
-im Lueg" und eine Hofstatt zu Lungitz. Lrk. Orig.-Pgt.. LA. Nr. 2341 a. 

u FRA IL 20. S. 125. Nr. 121, A. Siegenfeld. Monatsblatt Adler IV. S. 449 f. 

14 Lrk. LA. Nr. 6757. Orig.-Pgt. 
u Lrk. Orig.-Pgt.. LA. 1504. VIII . 28. 
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den sich daher 1542 als versetzte Bauern vom P rops t von Pöllau unter 

der Gült des Hans und Servaz von Teuffenbach1". 

Diese Güter zu „Chlainzellein" sind bereits im S tubenberger Tei

lungsbrief von 1419 als Teil der Herrschaft Pöllau genannt1 7 und kom

men auch bereits im Teilungsbrief von 1396 als Zubehör der Herrschaft 

Pöllau vor, die damals an Hans von Stubenberg und seinen Ve t t e r Otto 

gefallen ist l s . Unter den hier aufgezählten Zeller Gütern finden sich auch 

allerdings andere, die spä ter nicht zu Pöllau gehör ten (z. B . der Hof 

in der Kracau, siehe unter Reitenau) oder jedenfalls n icht zum Amt 

Strallegg. Nach dem 1396 genannten Heinr ich Goßler ist offenbar der 

Gößlerhof benannt oder vulgo Gesselbauer, Kandlbauer Nr . 22 (Amt 

Oberstrallegg Ur.Nr. 44). Diese sieben Höfe dürf ten ebenso wie der 

Kapfenberger Besitz auf die T reuner zurückgehen und sind bei einer 

Eibtei lung an die Herrschaft Pöllau der S tubenberger gekommen. 

3. F r o n d s b e r g 

Die Herrschaft Frondsberg besaß um 1750 ein Amt Wenigzell mit 

28 Unter tanen (Urb. 98 125), davon sechs außerhalb unseres Bereiches 

gelegen. Dieses Amt Wenigzeil war nach langwierigem Prozeß mi t den 

Herren von Stadl, die 1564 die Grabner beerbt ha t ten , um 1605 mi t der 

halben Gült der Erben des Andrä von Graben an Hans Franz von Neu-

haus, den damaligen Besitzer von Frondsberg, gekommen 1 ' . Demgemäß 

kommt dieses Amt Wenigzell bei der Gültschätzung des Jahres 1542 in 

der Einlage der Brüder Andrä und Georg Sigmund von Graben zum 

Schloß Kornberg vor, allerdings mit nu r 24 Unte r tanen , da die später 

dazugekommenen Keuschler noch nicht bes tanden haben"0 . Die Höfe und 

Hüben sind fast alle leicht nach den Listen des Theresianischen Katas ters 

und des alten Grundbuches feststellbar. 

Woher die Grabner diesen Besitz haben, ist nicht eindeutig feststell

bar. Pirchegger meint , daß die Grabner den Besitz um die Mi t te des 

15. J ah rhunder t s durch eine Ehe mit einer Fladnitzerin an sich gebracht 

hät ten, da Jörg IL Steinwalt durch Wolfgang von Graben beerb t wurde"1 . 

Da die Fladnitzer S tubenberger Mannen waren, könnte der Besitz also 

von den Stubenbergern s tammen, aber es kommen auch die S tadecker in 

Frage, denn die zweite F rau des Georg I. Stainwalt von Fiadni tz war 

10 Stiftsarchiv Voran, Hs. 101. S. 969, Gültschatzungen. Bd. 38. Heft 553, fol. 33. 
17 Urk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 4741 a. 
, s Urk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 3876. 
" H. Pirchegger, Landesfürst und Adel IL S. 290. 
20 Gültschätzung 1542, Bd. 11, Nr. 136, fol. 6 ff. 
21 Pirchegger, a. a. 0., S. 270, und Stammbaum der Fladnitzer. S. 272. 
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eine 
Ursula von Teuffenbach, Toch t e r Die t r ichs , also aus S tadeckischer 

Gefolgschaftsfamilie"". 
Bei dem Besitz h ande l t es sich, soweit in Wenigzell gelegen, heu te 

um folgende Höfe: K.G. Sommersgu t Nr . 2 (auf der Le i then , Urb .Nr . 111). 

Nr. 10 (in Hof, U rb .Nr . 113), Nr . 16 (in Graben , Urb .Nr . 112), Nr. 28 

(in Graben, U rb .Nr . 115), Nr . 46 (Grubbauer , U rb .Nr . 116), Nr . 48 

(Kaiser, Urb.Nr. 114), Nr . 51 (Grabenbaue r , U rb .Nr . 105), Nr . 52 (in 

Gumpold, Urb .Nr . 100), Nr. 54 (am Ra in , U rb .Nr . 117), Nr . 55 (am Rain. 

Urb.Nr. 119), Nr. 68 (in T ie fengraben , U rb .Nr . 123), Nr . 69 (in Tiefen-

graben, Urb.Nr. 124), we i te r K.G. P i t t e rmann Nr . 22 (in Büchl . 

Urb.Nr. 107), N r . 23 (in Büchl , U rb .Nr . 98), Nr . 26 (Tharbauer . 

Urb.Nr. 101), f e rner K.G. Kand lbaue r Nr . 6 (Kreuzbichler , U rb .Nr . 102). 

Nr. 7 (Bioderhofer, U rb .Nr . 103). Nr. 10 (Bammelbauer , Urb .Nr . 125), 

Nr. 12 (auf der Mauer , U rb .Nr . 120), Nr. 13 (auf der Höh, U rb .Nr . 104), 

Nr. 20 (auf der Hal t , Urb .Nr . 118), und Nr . 25 (Wiesenbauer , U rb .Nr . 99). 

4. H e r b e r s t e i n 

Die Herrschaft He rbe r s t e in besaß laut Theres ianischem Katas te r im 

\mt Köppelreith un t e r den U r b a r n u m m e r n 62, 66 und 69 drei Güter . 

Davon liegen zwei in der K.G. Sommersgut (heute Hs .Nr . 7, in Sommers

gut, Urb.Nr. 62) und Hs .Nr . 11 (Moosbauer, Urb .Nr . 66), eines in der 

K.G. Kandlbauer (Hs.Nr. 17, in Hör tenegg , Urb .Nr . 69). Diese d re i Gü te r 

sind seit 1427 im Besitz der He rbe r s t e ine r nachweisbar , denn Fr iedr ich 

von Stiibenberg ver l ieh am 13 . Ok t obe r dieses Jahres dem Georg von 

Herberstein die Lehen , die e r und sein B rude r Andrä von ihm gekauft 

hatten, da runter d re i Gü t e r in de r Wenigzeller P far re 2 1 . Diese drei Güter 

sind in den S tubenberge r L ehenbüche rn seit dem 16. J a h r hunde r t fort

laufend als He rbe r s t e ine r Lehen eingetragen"4 . Es hande l t sich also auch 

hier um ursprüngl ich S tubenbe rge r Besitz, der aus dem T r eune r Gut 

stammen dürfte. 

5. K i r c h b e r g a m W e c h s e l 

Das Chorfrauenstif t K i r chbe rg a. W. besaß um 1750 nach dem There

sianischen Ka tas te r bei Wenigzei l zehn pfarrhöfl iche Un t e r t anen , die in 

ilie Landschaft mi t 11 P fund 26 Pfennig beansagt waren . Diese Unter

tanen s tammten aus e iner St if tung, die im J ah r e 1386 H e r m a n n Kürchen-

2ä V. Brandl. Lrkundenbuch der Familie Teuffenbach, Nr. 259, 280. 281. 
*' Urk. LA, Orig.-Pgt., LA, Nr. 5124. 

Stubenberger Lehenhuch von 1571, LA, Nachtr. Stubenberg Seh. 17, Heft 61. 
fo • 43, 75, 89, 110, Lehenbuch des Hans von Stubenberg, Nachtr. Seh. 16. Heft 63. 
joi- 11 (aus dem Jahre 1561), Kapfenberger Lehenregister 1571—1716, Archiv Stuben
nerg, Nachtr. Seh. 19, Heft 70, fol. 1, Archiv Stubenberg, Seh. 40, Heft 276. 
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knöpf, Pfarrer zu St. Veitsberg, für einen ewigen Kaplan bei der Pfarre 
Kirchberg gemacht ha t te und die zehn Höfe zu Wenigzell umfaßte" ' . 
Diese zehn Höfe sind auch im Urbar des Chorfrauenstiftes Kirchberg 
aus dem 15./16. J ahrhunder t angeführt"0. Seit dem Ende des 17. Jahr
hunderts wurden diese P fa r run te r tanen vom Kloster K i rchberg selbst 
in Anspruch genommen"'. 

Von wem der P far rer Kirchenknopf diese zehn Holden erworben 
hat, ist nicht mehr feststellbar. Es bandelt sich dabei um die heutigen 
Höfe K.G. Sommersgut Nr. 1 und 4 (vulgo Lei thenschneider und in der 
Leithen), K.G. Sichart Nr. 1, 4, 17, 35, 39, 41 , 42 (vulgo Hochrader , 
Sieder, Gronecker, in Windhab, in Lafnitzegg, am Riegel und Neu
stifter) sowie um K.G. P i t te rmanu Nr. 39 (Kaiserbauer) und Nr . 44 
(Stockbauer). Neu gegenüber dem Tberesianischen Katas ter ist n u r der 
Leithenschneider. 

Von den im ältesten Kirchberger Urbar genannten zehn Höfen ist 
der erstgenannte, der „Sigharter auf dem Stein", heute als Vulgarname 
erhalten und hat später auch der K.G. Sichart den Namen gegeben 
(Sichart Nr. 4, vulgo Sieder), während nach dem Kaiser auf dem 
Partzhof noch heute der vulgo Kaiserbauer K.G. P i t t e rmann Nr. 39 
benannt ist. 

6. V o r a n 

Das Stift Voran hat sich im ehemaligen Krumbacher Bereich ganz 

starke Positionen geschaffen. Au; diesem Krumbacher Herrschaftsbereich 

wuchsen ihm die sechs späteren Ämter Wenigzell zum Kloster und Wald

bach, zum Teil auch Schachen und Vornholz, ferner Wenigzell-Friedberg 

und Rechberg zu. Die Geschichte jede^ dieser Ämter weist, soweit ur

kundlich nachweisbar, auf die Kri imbacher oder Stadecker oder die Her

ren von Trenn als die ältesten Besitzer dieser ganzen Landschaft hin. 

a) Das Amt Wenigzeil (zum Kloster). 

Das Stift Vorau hat in Wenigzell anscheinend schon sehr früh Fuß 
gefaßt. Bereits unter Propst Wernhard III . (1267—1282) besaß das Stift 
Güter „in villa et juxta villam Celle", da damals Grathsau von Treun 
die seinem Geschlechte zustehende Vogtei auf diesen Gütern dem Stifte 
Vorau verpfändete"". Das Gut selbst wurde wahrscheinlich schon von 
seinen Eltern Grathsau und Yta, wenn nicht schon von Berthold von 
Treun oder den Kriimbachern oder gar den Grafen von Treffen an das 

25 L. Krehs, Geschichte des Chorfrauenstiftes Kirchberg a. W., Jb. f. Landeskunde von Niederösterreich, 15./16. Jg., S. 166. 
26 Haus-, Hof- und Staatsarehiv, Böhm Snppl. 271. B 481, fol. 34 v und 35 r -'• Krebs, a. a. 0., S. 157. 
26 ÜB IL Nr. 40, dazu A. v. Siegenfeld. Monatsblatt Adler IV, S. 450. 
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Stift gegeben. Auch Heinr ich von S tubenberg überl ieß im J ahre 1290 

die Vogtrechte über die Vo raue r Güter in Zell und beim Dorf Zell dem 

Stifte Vorau"0. 1303 erhiel t P rops t Dietr ich das Vogtrecht über Güter 

in Schöngrund und Lembach , ohne daß wir wissen, von wem"1. Von wei

teren Erwerbungen des Stiftes in Wenigzell hö ren wir wieder im J ah re 

1310, denn in diesem J ah r e e rwa rb Props t He r tn id von Heinr ich von 

Krumbaeh die Vogtei mit Vogt rech t von sieben Höfen in Zell und Lem

bach, ferner von denselben zwei Höfe in Zell bei der Ki rche samt der 

Vogtei31. 1327 t auschte P rops t Marqua rd von einem gewissen Ortolf 

(wahrscheinlich Ortolf von Aflenz-Kapfenberg-Zell) einen Hof in der 

Grueb in der Pfarre Zell e in '2 . 1371 tauschte P rops t Heinrich von Her te l 

von Teuffenbach einen Hof in der Zeller P far re ein (Ullrich der Luger) , 

der früher ein Lehen des Hans von Stadeck gewesen war33 . 

Schon diese spärl ichen und meist indi rekten Belege zeigen, daß die 

Erwerbung des Wenigzeller Besitzes sehr früh liegen muß , da nicht ein

mal die in der Chronik des Klosters Vorau überl iefer ten Vorauer Re-

gesten darüber vol ls tändigen Aufschluß geben. 

Nach dem äl testen Voraue r U rba r von 1445 besaß das Stift 1448 im 

Amt Wenigzell berei ts 18 Holden , von denen bis zur Verzeichnung von 

1497 einer verödet war34 . Auße r den 11 Hohlen im Dorf und un ter dem 

Dorf gehörten damals bere i t s Sommersgut Nr. 19 (an der Graßlei ten. 

Urb.Nr. 25), Sommersgut Nr. 36 (in Mayerhof. Urb .Nr . 24, 1310 erwor

ben) und Kandlbauer Nr . 1 (Kandlhof in der Grub , Urb .Nr . 26, 1327 von 

Ortolf eingetauscht), zum Stift. Der Kandlhof ist der namengebende Hof 

der K.G. Kandlbauer und die En ts tehung des Namens ist noch gut zu 

verfolgen. 1448 saß auf dem Hof Chundel yn der Grueb , 1497 heißt der 

Besitzer bereits Hans Chuendlpawr , woraus der Name Kandlbauer ent

standen ist. F e rne r gehör te 1448 außer den Wenigzellern noch der Hof 

in Schöngrund (bereits 1303 Voraue r Besitz), der spä ter in zwei Halbhöfe 

geteilt wurde (Urb.Nr. 19 und 20, K.G. P i t t e rmann Nr . 30 und 31) und 

der Hof vulgo P i t t e rmann in der K.G. P i t t e rmann , P i t t e rmann Nr . 34 

zum Stifte. Auf diesem Hofe saß berei ts 1448 ein Jans P ide rman , dessen 

ramilie noch heute auf dem Hofe ansässig ist, die also sowohl dem Vul-

garnamen wie auch der Ka tas t ra lgemeinde den Namen gegeben ha t . 

Ferner gehörte damals de r Hof P i t t e rmann Nr. 42 (vulgo Krenn , E rb am 

29 Cron. Vor., fol. 15'. 
30 Cron. Vor., fol. 16'. 
31 Cron. Vor., fol. 18. 
32 Caesar, Annales II , S. 409, Cron. Vor., fol. 20'. 
33 Brandl, Nr. 117, 119. 
34 Stiftsarchiv Voran, Urbar von 1445, fol. SGL, und 1497. fol. 18'. 
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Stein, Urb.Nr. 18) zum Stifte, benannt nach der schon 1497 und noch in 
der Zeit Maria Theresias ansässigen Familie Kretin, und Pittermann 
Nr. 43 (heute vulgo Raschl, früher Feuchtenhof oder Erb am Feichten-
egg, Urb.Nr. 17), benannt nach der Familie Raschl, die schon 1497 auf 
dem Hofe saß und noch bis 1950 darauf ansässig war. 

Nach dem Urbar von 1497 besaß das Stift im Amt Wenigzell bereits 
22 Holden, was sich daraus erklärt, daß im Jahre 1495 fünf durch den 
Tausch mit Christoph Rottaller dazugekommen waren ( = Urb.Nr. 18—22 
des Amtes Wenigzeil des Urbars von 1497)3'. Es handelt sich hier ohne 
Zweifel um Gut, das von den Stadeckern über die Neuberger an die Rot
taler gekommen war. Nach dem alten Grundbuch handelt es sich um die 
Höfe Sommersgut Nr. 5 (in Sommersgut, Urb.Nr. 22), Sommersgut Nr. 13 
(Urb.Nr. 23), Sichart Nr. 44 (Urb.Nr. 21) und Kandlbauer Nr. 11 
(Urb.Nr. 28); ein Hof liegt bereits in Pacherviertl, Pfarre Strallegg 
(Urb.Nr. 34), gehört also nicht hieher. 

Gesondert angeführt wiril im Urbar von 1497 noch das Amt des 
Andrec im Rechperg. das mit dem Amt in tler Grub identisch ist, das im 
Jahre 1465 vom Grafen Hermann von Montfort gekauft wurde und das 
in Wenigzell folgende Höfe umfaßte, die bereits im Montforter Urbar 
von ca. 1420 angeführt sind (damals noch 11)'": Sichart Nr. 33 (Schüt-
tinghof, Urb.Nr. 12, 1420 Leopolt der Schichtmg, 1497 Schichtenhoff). 
Nr. 29 (Dreihöfen, Urb.Nr. 13), Nr. 31 (in Pichl, Urb.Nr. 38), Sichart 
Nr. 32 (Faustmannhof, Urb.Nr. 14, 1420: Wulfing der Fawstman), Nr. 37 
(in Lafnitzegg, Urb.Nr. 10). Sichart Nr. 40 (in Lafnitzegg, Urb.Nr. 8), 
Nr. 34 (in Windhab, Urb.Nr. 11, 1420: Chunrat auf dem Winthakk). 
Pittermann Nr. 41 (Krautgartner, Urb.Nr. 16, 1420: Peter der Pider-
man) und eine Öde in Pittermann (früher Urb'.Nr. 40, 1420 und 1497 
in Graben). Zu dem Amt Wenigzell kamen 1535 durch den Tausch 
Sigmunds von Dietrichstein und des Stiftes Vorau, der 1542 von den 
Testamentsvollstreckern und Gerhaben Sigmund von Dietrichstein be
urkundet wurde37, weitere neun Holden, die noch 1525 im Talberger 
Urbar als Amt Wenigzell verzeichnet sind3". Es handelt sich hier ver
mutlich um den Rest des offenbar von den Neubergern als Erben der 
Stadecker stammenden Wenigzeller Gutes. Es sind das folgende Höfe: 
Sommersgut Nr. 71 (in Winkl, Urb.Nr. 27), Kandlbauer Nr. 8 (Posch, 
Urb.Nr. 30), Sommersgut Nr. 73 (Graf, Urb.Nr. 31), Sommersgut Nr. 45 

•ls Stiftsarchiv Voran, Hs. 81, Nr. 73, Cron. Vor., fol. 42. 

„ 3C,S1
tif,t5ar

m
lLhiv y ° r a " - H s - « b '» '• «5 f., Urk. abgedr. bei Caesar III, S. 741, Cron. Vor., fol. 35, Montforter Urbar, fol. 141. 

" Urk. im Lamhergschen Fam.-Archiv, Abt. Dietrichstein v. 1542 Juni 15 b und c. 
38 Urhar der Hs. Talberg v. 1525. LA, SA Talberg, fol. 28. 
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(in Baumgarten, Urb.Nr. 32), Sommersgut Nr. 35 (Rettenbacher, Urb.
Nr. 33), Pacherviertl Nr. 10 (Urb.Nr. 35), Kandlbauer Nr. 18 (in Hörten-
egg, Urb.Nr. 36), Kandlbauer Nr. 33 (untern Büchl. Urb.Nr. 37) und 
Sommersgut Nr. 32 (Hummel, Urb.Nr. 39). Der Vulgoname Hummel 
-tammt von der Familie Hummel, die mit Collman Huml am Graben 
hier zuerst genannt ist und noch im Theresianischen Kataster um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts vorkommt. 

b) Die Ämter Schachen und Vornholz. 

Ich nehme diese zwei Ämter zusammen, da sie ursprünglich ein Amt 
gebildet haben und da ihre Gründe in den Katastralgemeinden Schachen 
und Vornholz beisammen liegen. Zur Zeit der Theresianischen Rektifikation 
hatte das Amt Vornholz (ohne die Überlände und Häusl zu rechnen) 
16 Urbarnummern, das Amt Schachen 53, also insgesamt 99. Im Urbar 
von 1445 hatte des Symon Raster Amt samt dem neuen Amt und den 
Holden der Chorherrn (Oblai) 93 Zinsende (Georgizins, davon einige 
Wiesenzinse)IJ, 1497 des Storer Amt samt den Chorherrnholden 984", 
wozu dann noch gesondert des Andree im Rechberg Amt kommt, das 
1465 von Hermann von Montfort gekauft wurde, mit 5 Holden in Rech
berg41, also insgesamt 103. Eine Neuorganisierung und Unterteilung in 
die Ämter Schachen und Vornholz begegnet zum erstenmal in dem von 
Propst Virgil Gams (1500—1508) der Uandschaft vorgelegten summa
rischen Verzeichnis der Stiftseinkünfte vom Jahre 150642. Diese Eintei
lung findet sich auch im Leibsteuerregister von 1527 mit 51 Holden im 
Amt Schachen und 43 im Amt Vornholz41. Eine wirklich verläßliche 
Quelle bildet aber dann das Urbar von 1547, das die Untertanen bereits 
in der Reihenfolge des Theresianischen Katasters bringt, und zwar im 
Amt vorm Holz 43 Untertanen (einer später dazu) und im Amt vorm 
Schachen 53, zusammen also 96 (97) Untertanen. Die beiden Ämter sind 
dann bis zur Grundentlastung gleich geblieben. 

Man möchte geneigt sein, anzunehmen, daß beide Ämter zur Gänze 
erst nach der Stiftsgründung von Vorau erworben wurden, doch ergibt 
eine nähere Prüfung, daß der größte Teil des Amtes Vornholz und ein 
kleiner Teil des Amtes Schachen Vorauer Altbesitz ist. Dies läßt sich 
besonders daraus erkennen, daß die urkundlich nachweisbaren Erwer
bungen auf diesem Boden durchwegs westlich einer gewissen Linie liegen, 

39 Fol. 7 ff. 
40 Fol. 4 ff. 
41 Fol. 17. 

Nutz und Gült des Stiftes Vorau vom Jahre 1506. Gültsehätzungen, Bd. 40, 
Nr. 592. 

13 Landsch. Arch., Leibsteuer Nr. 308 a. 
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bis zu welcher auch bis 1848 noch die Unter tanen welt l icher Herrschaf

ten eingestreut waren, da es dem Stift nicht gelungen ist, den gesamten 

weltlichen Besitz aufzukaufen, öst l ich dieser Linie ist der Vorauer Be

sitz bereits seit den ältesten Urbaren geschlossen und es läßt sich auch 

vorher keinerlei Besitzerwerb auf diesem Boden urkundl ich belegen. 

Diese Linie, die den Alt-Vorauer Besitz vom Rodungsblock der 100 

Hüben innerhalb dieser Ämter scharf t rennt , verläßt südlich des Brand

bauern entlang des Wolfbaches die Lafnitz und springt vom Wolfbach 

zum Einödbach über, der nun bis zu seiner E inmündung beim Sagbauer 

die Grenze bildet, so daß die ganze Rotte Vornholz und Hofstä t ten, nicht 

aber mehr Einöd zum Alt-Vorauer Stiftsbesitz gehörten. Der Kriiin-

bacher Rodungsblock umfaßt also ganz Schachen, mit Ausnahme des 

nördlichen Zipfels und den südwestlichen Zipfel von Vornholz. Hier be

ginnen schon sehr früh die Vorauer Besitzerwerbungen, da dieses Gebiet 

dem Stifte unmittelbar benachbart war. 

Bereits 1296 erwarb Propst Konrad durch Tausch von Heinr ich von 

Kroisbach. wahrscheinlich einem Krumbacher Ri t ter , eine Hofstat t in der 

Einöd44. 1303 hören wir, daß das Stift bereits in Lengenbach (heute Lern-

bach) begütert war, da es die dortigen Vogteirechte e rwarb 4 ' . 1309 er

warb das Stift von Heinrich von Krumbach einen Hof in Lembach"' . 

1329 kaufte es von Heinrich dem Jüngeren von Krumbach wieder einen 

Hof in Lembach, ferner zwei Höfe in Rechberg47 . 1309 bestät igten die 

Krumbacher Brüder die Widmung des Bischofhofes am Masenberg durch 

ihre Ahnfrau Gertrud zu einem Seelgerät nach Voran4" und 1314 verkauf

ten sie dem Stift einen Hof ober der Mühle und 13 Güter zu „Minchen

berg"4". Sowohl der Name des Bischofhofes (vulgo Bischofbauer, Scha

chen Nr. 66) wie der von Minchenberg = Berg der Mönche, deute t dar

auf hin, daß der Besitz einmal dem Erzbischof von Salzburg gehört hat. 

Der Name Minchenberg findet sich schon im Urbar von 1445 n u r mehr 

auf einen Hof bezogen, ebenso 1497, heute als in Winkelberg verball

hornt (Schachen Nr. 47). 1310 erwarb Propst Her tnid von Heinr ich von 

Krumbach Vogteirechte in Lembach, ferner einen Hof in Lembach, Mei

sterhof genannt, und Güter in Rechberg'". 1322 kaufte Propst Ortolf von 

Heinrich von Krumbach sechs Hofstät ten und zwei Hüben am Masen-

44 Cron. Vor., fol. 16. 
45 Cron. Vor., fol. 16'. 
40 Cron. Vor., fol. 18. 
47 Cron. Vor., fol. 20', 21. 
48 Stiftsarchiv Vorau, Hs. 81, fol. 59, Hs. 74, fol. 70. 
48 Stiftsarchiv Vorau, Hs. 81, fol. 64. 
50 Cron. Vor., fol. 18. 
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berg'1. 1330 e rwarb P rops t Martjuard zwei Höfe in Lembach von Hein

rich dem Jüngeren von K r u m b a c h " . Nach dem Aussterben der Krum

bacher kaufte P rops t Kon rad noch einen Hof und eine Hofstä t te in Lem

bach von Fr iedr ich Wenger ' 3 . 1465 e rwarb P rops t Leonhard mit dem 

Amt in der Grub hier vom Grafen He rmann von Montfor t fünf Holden 

in Rechberg, die spä ter ebenfalls im Amt Schachen vorkommen ' 4 . 

Diese Regesten genügen wohl, um h inre ichend da rzu tun , daß die 

Kruinbacher oder S tadecker Vorbesi tzer waren, denen das Stift in zäher 

Kleinarbeit Hof um Hof abgekauft ha t . 

c) Amt Waldbach. 

Das Amt Waldbach, wie es uns im Theresianischen Ka tas te r und im 

Grundbuch en tgegent r i t t , bes teht aus 21 Un te r t anen . Dies aber ist erst 

seit dem Urbar von 1620 der Fall. Vorher , also in den Urba ren von 1574 

und 1547 sind jeweils im Amt St. J akob und Waldbach nur zehn rück-

sässige Un te r tanen genannt (die zehn ers ten des Amtes), die auch im 

Urbar von 1197 (damals neun, ein Hof wurde später geteilt) schon auf

scheinen, ohne die Übe r l ände zu zählen ". Die U rba rnummeru 11—21 

kommen vor 1620 erst wieder im Urba r von 1445 vor {damals allerdings 

noch 16 Holden), während nun die anderen fehlen"1'. Dennoch muß fest

gehalten werden, daß das Stift im 15. J a h rhunde r t in St. J akob und 

Waldbach 25 Un t e r t anen besessen hat , für die teils offenbar eine Sonder

verwendung vorgesehen war , so daß sie in den Urba ren nicht alle auf

scheinen. 

Auch für die E rwe rbung dieser Un te r t anen von den He r r en von 

Krumbach liefern die Voraue r Regesten manchen Beleg. Schon 1246 gab 

Rudolf von Ta lberg-Krumbach-Her tenfe ls mit Zus t immung seiner Brü

der Gebhard und Heinr ich drei Güter zwischen St. J akob und Waldbach 

zur Wiedergutmachung der von ihm dem Stifte zugefügten Schäden an 

Vorau". 1252 widmete die Wi twe Ger t rud einen Hof am Erzberg (— das 

heutige Arzberg) für das Begräbnis ihres erschlagenen Sohnes Gerhard an 

Voran". 1318 t r a t Ulr ich von Krurnbach ins Stift Voran ein und b rach te 

vier Höfe in Weißenbach mit5". Diese vier Höfe in Weißenbach gehören 

51 Cron. Vor., fol. 19. 
52 Cron. Vor., fol. 21, 21' . 
53 Cron. Vor., fol. 24. 
54 Caesar III, S. 741, Cron. Vor., fol. 35'. 
ra Fol. 19'. 
56 Fol. 58. 
57 Cron. Vor., fol. 11 ' . 
58 Cron. Vor., fol. 13. 
i 9 Cron. Vor., fol. 19. 
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aber, wohl ebenso wie die 1345 von Propst Lorenz von Heinr ich dem 

Jüngeren von Krumbach gekauften drei Höfe zu Weißenbach 0 0 , wohl 

nicht hieher, sondern betreffen vermutl ich Weißenbach bei Ra inberg , das 

ebenfalls Krumbacher Besitz war. 

Weitere Erwerbungen gelangen 1323 dem Propst Ortolf, de r einen 
Hof bei St. Jakob von Heinrich dem Jüngeren von Krumbach kaufte'14, 
und Propst Marquard, der 1327 von demselben einen Hof bei Hertenfels, 
genannt an der Hauswiesen (wohl Rieglerviertel Nr. 13, in der Haus
wiesen), und im folgenden J ahr von demselben einen zweiten Hof auf 
tler Hauswiesen kaufte62 . 

Später hören wir nu r noch von der Erwerbung eines Hofes im Dorfe 
St. J akob von Friedrich von Pottendorf, der vom S tubenberger Besitz 
abgesplittert sein dü r f t e " . Immerhin läßt sich für eine ganze Reihe von 
Gütern der Nachweis bringen, daß auch hier die K rumbacher durchwegs 
die ursprünglichen Besitzer waren. 

d) Amt Wenigzeil auf Fr iedberg und Amt Rechberg. 

Das Stift besaß nach dem Theresianischen Katas ter und dem Grund

buch zwei auf diesem Boden liegende Ämter , Wenigzell und Rechberg, 

die 1635 durch den Kauf der Hs. Fr iedberg an Vorau gekommen waren1'4. 

Das Amt Rechberg umfaßte, ohne die Anhängsel und Über lände zu zäh

len, 14 Urbarnummern , das Amt Wenigzell 44 behauste Unter tanen. 

Diese beiden Ämter sind altes Zubehör zur Herrschaft F r iedberg , nach 

der Gültschätzung von 1542 besitzen hier in der Vorauer P fa r re die 

Erben des Wolfgang Rintscheid 14 und in der Wenigzeller Pfarre 

39 Untertanen110. Nach dem Teillibell der Brüder Rintscheid von 1531 

erhielt Wolfgang Rintscheid mit dem Schloß Fr iedberg im Amt Wenig

zeil 44 Unter tanen und im Amt Vorau 14°°. Von diesen Besitzungen 

liegen alle Unter tanen des Amtes Rechberg in der K.G. Schachen, bis auf 

einen Hof, der in der K.G. Rainberg gelegen ist (Urb.Nr. 9, Rainberg 

Nr. 21), während vom Amt Wenigzell nur die U rba rnummern 3—6 

außerhalb unseres Bereiches liegen, also 40 auf die K.G. Kandlbauer , 

P i t termann, Sommersgut und Sichart aufgeteilt sind. Es handel t sich also 

um insgesamt 53 Holden der Rintscheid im Bereiche unseres Rodungs-

blockes, deren Herkunft festzustellen ist. Der im Stiftsarchiv in Vorau 

60 Cron. Vor., fol. 22. 
C1 Cron. Vor., fol. 19'. 
02 Cron. Vor., fol. 20'. 
• Cron. Vor., fol. 35'. 
04 Urk. Orig.-Pgt., Stiftsarchiv Voran. Nr. 543. 
6r> Gültschätzungen, Bd. 31. Nr. 163. 
66 Orig.-Pgt., LA, SA Rintscheid. 
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erhaltene Lehenbrief des Grafen Hugo von Montfor t für Wolfgang Rint

scheid vom Jahre 1500 zählt allein in de r Wenigzeller und Vorauer 

Pfarre 32 Güter auf", die zum g röß ten Teil mit den in den späteren 

Ämtern aufscheinenden zu identifizieren sind. Hier in sind die Güter , die 

Jörg Schrampf 1465 dem Heinr ich Rintscheid verkaufte und die eben

falls Lehen von den Mon t fo r t e rn waren, noch nicht enthalten0". Aber auch 

die Stubenberger ver l iehen Lehen , die zur Hs. F r iedberg , also ursprüng

lich den Rintscheid gehör ten , d a run t e r vier Höfe des späteren Amtes 

Wenigzell09. 

Auch hier ist zwar eine vollständige Rückführung aller Güter auf die 

ursprünglichen Besitzer nicht mehr möglich, doch zeigt sich, daß die 

vorhandenen Quellen zum g röß ten Teil auf die He r r en von Montfort 

und ihre Vorgänger, die H e r r e n von Stadeck, als ursprüngliche Besitzer 

hinweisen und nu r ein ganz geringer Teil von den S tubenbergern zu 

Lehen genommen wurde . 

7. R e i t e n a u. 

Die Herrschaft Re i lenau besaß laut Theresiauischem Katas te r und 

Grundbuch im K rumbache r Bereich ein Amt Rechberg mit 20 behausten 

Untertanen und ein Amt St. J akob mit 29. Nach der Gül tschätzung 

Caspar Zebingers von 1542 besaß h ier Rei tenau im Amt des Puchschach-

uer 17, im Amt des G rokabaue rn 7 und im Amt Rechberg 4 Unter 

tanen", nach dem Leibs teuerverzeichnis von 1527 18 im Amt des Ochseu-

leitner, 7 im Amt des G rokabaue rn und 4 im Amt Rechberg 7 1 . Der Tei

lungsvertrag der Zebinger von 1518 weist im Amt des Ochsenlei tner 19, 

im Amt Rechberg 4 und im Amt des Grokabauern 12 Zinsende aus. 

wobei vom Letz te ren nu r 9 h ieher zu rechnen sind (einer davon öde, 

bleiben also acht). 
Wenn wir der He rkunf t dieses Besitzes nachzugehen t r ach ten , haben 

wir vorerst einen Lehenbrief Graf He rmanns von Montfort für Wal te r 

Zebinger von 1451, de r fünf Höfe in der P fa r re Vorau umfaßt , also wohl 

das Amt Rechberg72 , woraus he rvorgeh t , daß dieser Teil auf die S tadecker 

zurückgeht. Aus e inem wei te ren Lebenhrief des Grafen Wolf von Mont-

97 Urk. Orig.-Pgt., Stiftsarehiv Vorau. Nr. 221. 
68 Urk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 7078 a. 

Urk. Orig.-Pgt.. Stiftsarchiv Vorau, Nr. 549. weitere Stubenberger Lehenbriefe 
von 1642 Nr. 563. 1651 Nr. 598, 1663 Nr. 650. 1679 Nr. 714, 1683 Nr. 728. 1693 Nr. 743, 
l'Oo Nr. 791. Die Stubenberger Lehen empfing später das Stift Voran als Inhaber der 
Ms. Friedberg. 

'" Gültschätzungen. Bd. 44, Nr. 638. 
71 Leibsteuer Nr. 166. LA. 
72 Lrk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 6325 a. 
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fort für Sibilla Wurmbrand, geb. Zebingerin, von 1593 geht hervor , daß 

damals elf Besitzungen in der Vorauer und Wenigzeller P fa r re von den 

Montfortern zu Lehen gingen73, doch fehlt noch der Grokabauer selbst. 

Diesen Hof „im Chroka" hat te ursprünglich Niki Riegersdorfer als 

Stubenberger Lehen, verkaufte ihn aber 1372 dem Hans von Stubenberg 

zurück74 . Er erscheint daher bei der Teilung von 1396 un te r den Stuben

berger Gütern zu Zell, die Hans und sein Vet ter Ot to bekamen, als Hof 

„in der Kracau" 7 ' . Nach dem Tode Ottos kam der Besitz 1397 an Hans 

von Stubenberg70 , doch während der Besitz Zell 1419 an Otto von Stuben-

berg kam77, wurden der „Khrackhawhof" sowie der Banmgarthof, beide 

in der Wenigzeller Pfarre gelegen, den Zebingern als Lehen ausgegeben'1 ' , 

und es finden sich daher sowohl der Hof „in Grogka" wie der in Baum-

garten bereits 1518 im Amt des Grokabauern des Caspar Zebinger zu 

Reitenau'0 , bei welcher Herrschaft sie nun bleiben (1527 „Grackhapawr" , 

1542 im Grokha, heute vulgo Krogger. Sommersgut Nr. 63). 

Dieser Nachweis der Herkunft des Amtes am Rechberg und des 

Grokabauern Amt zeigt, daß dieser Besitz fast durchwegs auf die Stad

ecker zurückgeht, anderseits aber auch die s tarken Schrumpfungen, die 

durch die Verödimg des späteren Mittelalters erfolgt sind. 

Das 1518 anläßlich der Zebinger Erbteilung genannte Amt des Ochsen-

leitner mit 19 Holden begegnet 1527 mit 18 und 1542 mit 17 Holden. 

Die Untertanen dieses Amtes sind, da die Quellen auslassen, erst ab 1721 

im Amt St. Jakob der Herrschaft Reitenau wieder feststellbar. Diese 

Aufzählungen reichen jedoch hin, um die vollständige Ident i tä t dieses 

Amtes mit dem Amt zu St. J akob und Waldbach festzustellen, das an

läßlich der Teilung der Stubenberger Brüder im Jahre 1396 an Jakob 

von Stubenberg fiel"0. Der Zurückfall von 21 genannten Holden auf 19. 

18 und 17 im 16. J ah rhunder t zeigt auch hier die s tarken Verödungs

vorgänge des späteren Mittelal ters. 'Dennoch ist der größte Teil der 1396 

genannten Höfe in allen späteren Nennungen und auch heute noch fest

stellbar (am Rigil von 1396 = Herrschaft Reitenau, Amt St. J akob Urb.

Nr. 15 = Fischriegl, Rieglerviertel Nr. 5, an der Hauswiesen = Urb .Nr . 2. 

in der Hauswiesen, Rieglerviertel Nr. 12, der Geimshoff = Urb .Nr . 9, in 

Ganshof, Kirchenviertel Nr . 45, ym Puchschachen — Urb.Nr . 24, im 

73 Stiftsarchiv Vorau, Hs. 110, fol. 37'ff 
'4 Urk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 3150. 
75 Urk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 3786. 
76 Notizenblatt IX, S. 251, Nr. 291. 
77 Urk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 4741 a. 

c i.78 iS,ehe
1vfUC,h L « h f n s b » c h de* Wolf von Stubenberg von 1571, fol. 2 (LA, Archiv Stuhenberg, Nachtr. Seh. 17, H. 64. 

80 TTV Unk- V 5 1 8 N o ^ m b e r 25, Orig.-Pgt 
Urk. Orig.-Pg,., LA, Nr. 3801. g 
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Buchschachen, Steinhöf Nr . 4 , u nde r de r L inden = Urb .Nr . 13, oberer 

Lindenbauer, K i rchenvier te l Nr . 23 , am Lehen = Urb .Nr . 25, in Lechen = 

äußeres Kaltenegg Nr . 1, am Fragenhoff = Urb .Nr . 7, am Fragenhof. 

äußeres Kaltenegg Nr . 18, an der Le i t ten = Urb .Nr . 4, in der Lei then, 

Schrimpf Nr. 36, an de r Le i t t en = Urb .Nr . 46, an der Ochsenlei ten. 

Schrinipf Nr. 31 , am Erczperg = Urb .Nr . 18, in Arzberg = Arzberg 

Nr. 36, an der Pü rge rmü l = Urb .Nr . 1, in der Kumpfmühle , Schrimpf 

Nr. 3, zu P r a i t t enp run = U rb .Nr . 20, zu B re i t enbrunn , Rieglerviertel 

Nr. 14, am Weinglithoff = U rb .Nr . 16, am Glethof, Schrimpf Nr . 11). 

Nur acht, also etwa ein Dr i t t e l , lassen sich nicht mehr genau lokali

sieren, da sie keine Lagebezeichnungen t ragen. 

Wie dieses Amt aus der Hand Jakobs von S tubenberg von 1396 in 

die der Zebinger g ekommen ist, die es 1518 als Tei lungsobjekt besitzen, 

ist nicht mehr feststellbar. Wahrscheinl ich ist der Übergang durch Kauf 

erfolgt. Die Zurückführung dieses Besitzes auf die K rumbache r ist 

urkundlich nachweisbar und wird an andere r Stelle erfolgen. 

Damit ist aber e rs t die Herkunf t jenes Teiles des Re i t enauer Be

sitzes klargestellt , den die Zebinger berei ts 1518, 1527 und 1542 be

sessen haben, aber n icht des laut Theresianischem Ka tas te r und schon 

im Stiftregister von 1521 bei d e r Herrschaf t Rei tenau befindlichen 

Gutes. 28 Un te r t anen der Herrschaf t Re i tenau von 1542 s tehen im 

Jahre 1721 49 gegenüber"1 . 

Dieser Zuwachs findet seine E rk l ä rung in de r Aquisi t ion des Teuf-

fenbacher Besitzes in d ieser Gegend, da 1616 Fr iedr ich F re ihe r r von 

Teuffenbach dem Rudolf W u r m b r a n d auf Rei tenau und 1617 seiner 

Gemahlin Elisabeth den h ier gelegenen Besitz verkaufte 8 2 . Es finden 

sich daher die im St i f t regis ter von 1721 und im Theresianischen Ka tas te r 

wie im Grundbuch angeführten neuen Re i t enaue r Un te r t anen noch 1542 

unter der Gülteinlage der B rüde r Hans und Servaz von Teuffenbach"' . 

Einige davon finden sich al lerdings berei ts im Teuffenbacher U rba r von 

ca. 142084, doch fehlen andere , de ren Kauf schon f rüher belegt ist und 

die 1542 wieder genannt sind. 

Als Teuffenbacher E rwerbungen sind h ier im 14. und 15. J ah rhunde r t . 

soweit nicht ein Wei te rverkauf oder Tausch an einen anderen G rundhe r rn 

belegt ist, folgende Höfe genannt : 1345 drei ha lbe Höfe in dem Gereu t 

in der Zeller P fa r re von Wulfing Holzecker" ' , 1368 ein Hof „daez den 

Stiftregister von 1721, SA Oberradkersburg, LA. 
82 Orig. Giiltaufsandungen. Bd. 93, Teuffenbach-Maierhofen, fol. 71 und 73. 
83 Gültsehätzungen. Bd. 38, H. 553, fol. 32 ff. 
84 LA. SA Maierhofen, S. 57 f. 
83 Brand!, Nr. 14 und 17. 
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Satlern'" in der Zeller Pfarre von den Masenbergern ( = Stubenberger 
Lehen)80 , im gleichen Jahre zwei Höfe „in der Wolfsgrueb'" von Konrad 
dem Hertenfelder87 , 1371 zwei Höfe „in der Ayna ch t ' ( = Einöde) und 
zu „Liebenreuten" von Friedl von Weinberg ( = Lehen von den Stad-
eckern)88 , 1373 der Syndramshof, der Pittrolfshof und der Hof im Lem
bach in der Vorauer Pfarre von Konrad von Schöngrund ( = Stadecker 
Lehen)80, 1377 ein Hof und eine Mühle im Steinbach und ein Hof in der 
Wolfgrub von Niki Riegersdorfer (Stadecker Lehen) '" , 1424 vier Öden im 
Pöllauer Eck in der Vorauer Pfarre (am Zisserhof), e ingetauscht von 
Hart l Reuter (Lehen der Montfor te r )" , 1445 ein Hof am Rechberg und 
der Schachenhof von Reinprecht und Georg Hin tberger ( = Lehen der 
Montforter)02 . Diese Zusammenstellung zeigt, daß dieser Teuffenbacher 
Besitz fast durchwegs auf die Stadecker oder auf die Gefolgsleute der 
Stadecker zurückgeht. 

8. T a I b e r g. 

Der Hauptantei l vom Erbe der Krumbacher ist später der Herrschaft 
Talberg angegliedert. Laut Theresianischem Katas ter und Grundbuch be
sitzt sie ein Amt Waldbach mit 64 Urba rnummern (Urb.Nr. 638—701. 
die Keuschen und Überlände abgerechnet bleiben 55 Holden) und ein 
Amt St. Jakob mit 48 hieher gehörigen Unter tanen (Urb.Nr. 702 750. 
ein Holzluß darunter) . 1572 hatte Talberg hier ein Amt Waldbach mit 
32 Holden, ein Amt Brei tenbrunn mit 22 Hohlen und ein Amt St. Jakob 
mit 50 Holden"'. 1552 sind nur die Ämter Waldbach und Brei tenbrunn 
genannt, während St. Jakob noch fehlt. 

Dieses Amt St. Jakob ist eine Erwerbung des Jahres 1555, denn in 

diesem Jahre verkaufte laut Verkaufsurbar vom 24. April Wolfgang von 

Stubenberg seinen Besitz „im Raten enhalb des alpsteigs in J acober und 

Vt'aldpacher pfarr'" seinem Schwager Adam von Dietr ichstein, dem da

maligen Inhaber von Talberg"4. Der Besitz war damals in zwei Ämter 

gegliedert, das erste umfaßte 35, das zweite 21 Feuers tä t ten , zusammen 

also 56. Alle Genannten sind noch im Theresianischen Katas te r und im 

Grundbuch zu erfassen, doch würde es zu weit führen, sie h ier einzeln 

86 Brandl, Nr. 96. 
87 Brandl, Nr. 91. 
88 Brandl, Nr. 113. 
89 Brandl, Nr. 124, Konrad von Schöngrund hat hereits 1366 und 1368 den Teuf-

feuhachern die Höfe versetzt, Brandl, Nr, 72 und 89. 
90 Brandl, Nr. 139, (nur zum Teil hierhergehörend) 
91 Brandl, Nr. 247, 264. 
92 Brandl, Nr. 276. 
93 Rauchsteuerregister von 1572, LA. 
94 SA Stubenherg, Seh. 24. Heft 156. 
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aufzuzählen. Ein Vergleich mi t den Te i lungsurkunden der S tubenberger 

von 1396 zeigt, daß das ers te Amt , allerdings durch Verödungen etwas 

eingeschrumpft, die damals den B rüde rn Wulfing und Otto von Stuben-

berg zugefallenen Besi tzungen umfaßt (damals je 21), während das zweite 

Amt die 1396 an ihren Ve t t e r Hans gekommenen Güter beinhal te t (da

mals ebenfalls 21 Güter )" ' . Zahlreiche genannte Höfe von 1396 sind auch 

hier mit den spä teren Verzeichnissen in Einklang zu bringen und noch 

heute identifizierbar. Dieser S tubenberger Besitz, dessen Herkunf t von 

den Krumbachern u rkund l i ch belegbar ist, wird uns noch beschäftigen. 

Das Amt Waldbach der Herrschaf t Ta lberg war nach dem U rba r von 

1525 noch nicht bei der Herrschaft"". Es kam erst im Zuge der Quar t 

dorthin, denn König Fe rd inand zog das Amt 1530 vom Stift Pöllau ein 

und verkaufte es sofort seinem Günstl ing Sigmund von Dietr ichstein auf 

Talberg"'. Es waren damals 31 Un te r t anen . Dieses Amt Waldbach war 

bereits 1502 von El isabeth von Neuberg an Georg von Rot ta l auf Talberg 

versetzt, aber 1513 wieder vom Stift zurückgelöst worden, wozu es das 

Testament der El isabeth von Neuberg ermächtigte '*. Vier Un te r tanen 

dieses Amtes waren bere i ts 1516 vom Stift Pöllau an Jörg von Rot ta l auf 

Talberg gekommen1 '9 u nd wurden dann beim Amt Bre i t enbrunn geführt . 

Dieses Amt B re i t enbrunn ist der zweite Teil des späteren Amtes Wald

bach, ist im 16. J a h r hunde r t als eigenes Amt geführt und bereits 1525 

bei Talberg nachweisbar . Es ist 1552, 1555 und 1572 mi t 22 Un te r t anen 

bezeugt, ha t te also vor 1516 nur 18 Holden. Das spä te re Amt Waldbach 

mit seinen 55 Unte r tanen ist also die Summieriing des Amtes Breiten

brunn und des alten Amtes Waldbach (22 + 31 — 53 Höfe, ein Doppel

hof wurde geteilt) . Fü r die He rkunf t des Amtes B re i t enbrunn mit seinen 

ursprünglich 18 Un t e r t anen gibt es keinen u rkundl ichen Beleg mehr . Es 

wurde ohne Zweifel noch von den Rot ta l zu Talberg e rworben, jedenfalls 

bereits vor 1502, und s t ammt wahrscheinlich ebenfalls von den Neu-

bergern, und damit le tzten Endes von den S tadeckern. 

Der gesamte Neuberger Besitz ist Stadeckischer Herkunf t , he ißt es 

doch in der Gründungs i i rkunde von Pöllau des Grafen Chris toph von 

St. Georgen und Pösing, des Willensvollstreckers seiner vers torbenen Ge

mahlin Elisabeth, geb. von Neuberg , vom 28. August 1504: „ I t em alle 

freyhait und gerecht igkai t , so von dem gsloß Her t tenvels und Waldpach 

95 Urk. Orig.-Pgt.. LA, Nr. 3876. 
M LA, SA Talberg. 

Dietrichsteinkodex im Kärntner Landesarchiv, fol. 108 ff. 
Früher LA, Neuberger Stiftregister. Amt Waldbach. Seh. 1, H. 5, Ortenhofensche 

Chronik, LA. Stiftsarchiv Pöllau, Seh. 1, H. 1, fol. 59 und fol. 97 ff., Rücklösung Urk. 
(-»ng.,Pgt., LA, 1513 November 25, Testament von 1503 Jänner 12. 

99 Urk. Orig.-Pgt.. LA, 1516 Oktober 13. 
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wie von alter he rkhomen ist von den Her ren von S tadekh die He r r en von 

Neydperg in allen gerechtigkhait ten zwaytayll daselbs e re rb t haben10".*' 

9. S t r e u b e s i t z . 

Nach dem Theresianischen Kataster und dem Grundbuch besaß das 

Kloster Formbach im Amt Mönichwald vier Höfe (Urb.Nr. 71—74), deren 

Herkunft nicht weiter nachgegangen wurde. Urkundl ich nachweisbar ist 

der Erwerb eines halben Pfundes auf einer Öde im J ahre 1405 t 0 1 . 

Weiters besaßen auch die Hs. Ki rchberg am Wald und Neuhaiis hier 
Besitzsplitter, die ebenfalls als unerheblich anzusehen sind und denen 
daher ebenfalls nicht nachgegangen wurde . Der Neuhauser Besitz stammt 
jedenfalls aus der Wurmbrander Teilung, geht also auf die Hs . Reitenau 
zurück. 

IL Die Einheit des Rodungsblockes und die Rodiingsherren. 

Die retrogressive Zurückverfolgung der te i lhabenden Herrschaften 

und Geschlechter führte, je weiter sie sich e rs t reckte , zu immer weniger 

Besitzenden. Als ursprüngliche Grundherren erscheinen schließlich die 

Herren von Stubenberg für das Wenigzeller Gebiet, die ihren Besitz von 

den Treunern oder Drannbergern erworben haben, die, wie die Nachbar

schaft ih rer Herrschaft Stickelberg zu Krumbach bezeugt, durch eine 

Ehe mit einer Krumbacher in hier Grundher ren geworden sein dürften. 

Die Treuner haben diesen für sie entlegenen Besitz schon sehr früh abge

stoßen, die Käufer waren die S tubenberger und das Stift Voran, und aus 

dem Umfang der Begüterung der S tubenberger , die den Zeller Besitz 

schon sehr früh zwischen den Inhabern der Hs. Kapfenberg und Pöllau 

aufgeteilt ha t ten und einen Teil als Lehen vergaben, und aus dem des 

Stiftes Vorau, soweit der Besitz nicht aus anderen Erwerbungen s tammte, 

läßt sich der Umfang der T reuner Erbschaft in Wenigzeil noch ungefähr 

rekonstruieren. Daß die T reuner nur in Wenigzeil und nicht auch in 

St. J akob oder Waldbach begüter t waren, läßt schon vermuten, daß ihr 

Besitz hier ältestes Siedlungsgut umfaßt. Tatsächlich können wir aus dem 

um die Mitte des 13. J ahrhunder t s abgefaßten Testament des Marschalls 

Berthold von Trenn, der bereits Stickelberg und daher sicher auch 

Wenigzell besaß, schließen, daß der T reuner Besitz bereits um 1200 ge-

100 Urk. Orig.-Pgt., LA, 1504 August 28. 
101 K. Lechner, Das Archiv der ehemaligen Propstei Gloggnitz. Festschrift zur 

Feier des 200jährigen Bestandes des Haus-, Hof- und Staatsarchivs I. S. 65, Nr. 85, 
und Stiftsarchiv Voran, Urk. Nr. 78. 
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rodet gewesen sein muß , da diese Einzelhöfe sonst n icht als Mitgift in 

seinen Besitz gekommen wären1 0 2 . Da sich da run te r fast der ganze Or t 

Wenigzeil befindet, läßt sich daraus wohl schließen, daß das Dorf damals 

schon bestanden ha t und daß die cella der hl . Margare ta , um die sich das 

Dorf gruppiert, noch ä l ter sein muß . Jedenfalls darf daraus gefolgert 

werden, daß die Rodung und Besiedlung des Wenigzeller Berglandes um 

1200 bereits wei tgehend durchgeführ t war. Es ist auch bezeichnend, daß 

sich die für die spä te ren Ka tas t ra lgemeinden namengebenden Höfe Pi t ter

mann, Kandlbauer, Sommersgut und Sichart — wenn wir bei le tz terem 

das Gut des Pfar rers K i rchenknopf h ieher r echnen — bereits da run te r 

befinden. 

Wenn wir von dem schon sehr früh durch die T r eune r abgespl i t ter ten 

Gut absehen, das in den Händen der S tubenberger und des Stiftes Vorau 

landete, haben wir es um die Mi t te des 14. J ah rhunde r t s hauptsächlich 

mit zwei großen Grundher rengesch lech te rn zu tun, die den gesamten 

Besitz, soweit er n icht schon an Vorau gekommen war, ungefähr zur 

Hälfte besitzen: Die He r r en von K rumbach und die He r r en von Stadeck. 

Auf diese beiden Geschlechter lassen sich fast alle Anteile spä te re r 

Grundherren zurückführen , von diesen beiden Geschlechtern oder ihren 

Besitznachfolgern und Gefolgsleuten s tammen auch sämtliche Erwerbun

gen des Stiftes Voran auf diesem Boden. Der Besitz dieser beiden Ge

schlechter ist durchwegs herrschaf t l icher Streubesitz und liegt gemischt 

und sich ineinander ve rzahnend , so daß schon daraus geschlossen werden 

kann, daß er u rsprüngl ich eine Einhei t gebildet hat . 

Die eine Hälfte dieser E inhei t ist u rkundl ich ohne weiteres noch faß

bar und belegbar. Im J ah r e 1318 gab Rudolf von Krumbach mit Ein

willigung seines Sohnes Ber tho ld sein rechtes Eigen, das halbe Haus 

Hertenfels mit allem Zubehör zu St. J akob usw. seiner Hausfrau Mar

gareta, der Schwester Die t r ichs von Neuberg, zur Morgengabe103 . Nach 

dem Tode Rudolfs von K rumbach b rach te Margare ta im J ah re 1346 

diese halbe Herrschaf t Her tenfe ls ih rem zweiten Gemahl Ulrich dem 

Tursen als Mitgift zu104 und 1359 versetz ten Ulrich der Turs von Schönau 

und seine Söhne diesen Besitz „ in sand Jacobs pha r r hie dieshalb des 

Pfaffen" im E r t rage von 50 Pfund und im Umfang von 57 Feuers tä t t en 

dem Friedrich von S tubenberg 1 0 ' . Es war dies noch n icht de r ganze 

Besitz, denn 1396 te i l ten die S tubenberger hier 84 Güter , j eder der vier 

102 Siegenfeld im Monatsblatt Adler IV, S. 449. Das Grabmal Bertholds v. Treun 
'st 1894 im Stift Heiligenkreuz aufgefunden worden. 

103 Urk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 1833 a. 
104 Urk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 2294. 
105 Urk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 2696. 
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Teiler erhielt je 21, so daß dieser Pfandbrief noch nicht den gesamten 
Besitz Rudolfs von Krumbach umfaßt und der Rest erst später nach
gefolgt sein dürfte. Die vier Teilbriefe der Stubenberger aus dem Jahre 
1396, von denen Pirchegger in seiner Arbeit über den Stubenberger 
Besitz leider nur zwei kennt, wodurch er zu unannehmbaren Fehlschlüs
sen kommt10", verzeichnen zum erstenmal diesen gesamten Besitz Rudolfs 
von Krumbach und führen jeden Holden namentlich an10'. Drei von die
sen Teilen kamen 1555 an Adam von Dietrichstein und damit an die 
Herrschaft Talberg, ein Teil kam an die Zebinger zu Reitenau, was oben 
bereits dargelegt wurde. 

Da Rudolf von Krumbach, als er 1318 diesen Besitz als Morgengabe 
vergab, bereits einen erwachsenen und zeugenfähigen Sohn besaß, war 
die Neubergerin bereits seine zweite Frau und muß die Teilung der 
Herrschaft mindestens in die Zeit um oder vor 1300 fallen. Es dürfte 
daraus auch zu schließen sein, daß der Sohn Berthold, der später nie 
mehr vorkommt, für eine Übernahme des Besitzes nicht in Frage kam. 
Der Anteil Rudolfs von Krumbach an der Hälfte der Burg Hertenfels 
lag fast durchwegs um Hertenfels, Waldhach und St. Jakob und hat sich 
geschlossen vererbt, da weder Rudolf noch seine Besitznachfolger davon 
etwas weggegeben haben. 

Anders ist es mit der anderen Hälfte bestellt, zu der im Waldbacher 
Bereich das über die Stadecker, Neuberger und Stift Pöllau an Talberg 
gekommene Amt Waldbach und das schon vor 1500 vermutlich ebenfalls 
über die Stadecker und Nleuberger an die Rottal zu Talberg gekommene 
Amt Breitenbrunn, die beide zu dem späteren neuen Amt Waldbach 
verschmolzen, gehörten, zusammen im 16. Jahrhundert 53 Holden. Zu 
dieser Hälfte gehörte aber auch noch zahlreicher Besitz in Rechberg. 
Lembach und Wenigzell sowie auch verschiedenes Gut, das die Stadecker 
verlehnt hatten (z. B. Rintscheid-Fricdberg), so daß die Streuung hier 
viel stärker ist. Da die Stadecker erst ab 1371 als Besitzer urkundlich 
feststellbar sind108, dürfte das Gut kaum vor der Mitte des 14. Jahrhun
derts erworben worden sein. Am naheliegendsten ist, daß sie die Erben 
Heinrichs des Jüngeren von Krumbach waren, der in der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts zahlreiches Gut ans Stift Vorau verkaufte, zuletzt 
1345, während seine Frau Giburg 1349 bereits Witwe genannt wird100. 
Eine andere Möglichkeit bestünde darin, daß es sich hier um den Besitz 
Bertholds von Krumbach handelt, doch läßt sich dafür kaum ein Beleg 

lm Landesfürst und Adel II, S. 193 f. 
107 Urk. Orig.-Pgt., LA, Nr. 3876 (2), 3831, 3801. 
108 Brandl, Nr. 117. 
109 Cron. Vor., fol. 22 und 22'. 
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beibringen. Die Ansicht Pircheggers jedoch, daß diese Hälfte von Herten

fels von Sophie von Goldegg und Dorothea von Pottendorf durch Kauf 

im Jahre 1366 an die Stadecker gekommen sei, ist gänzlich unannehmbar, 

da seine zitierte Belegurkunde nicht die Burg Hertenfels, sondern Festen

burg und Reinberg betrifft110. 
Ohne an dieser Stelle auf die Genealogie der Krumbacher einzugehen. 

darf doch gesagt werden, daß eine Erbteilung als Ursache der Zweiteilung 
von Hertenfels angesprochen werden muß, die noch vor 1300 zu liegen 

scheint. 
Diese Zweiteilung von Hertenfels macht sich auch später sowohl bei 

der Jagd und Fischerei, wie auch bei den Gerichtsrechten noch bemerk
bar. So z. B. hatten die Stubenberger vor 1555 vier Teile Anteil am 
Landgericht, am Wildbann und an der Fischweide von 12 Teilen, und 
das Banntaiding zu Waldbach wurde von sechs Mann der Herrschaft 
Talberg, von vier Mann der Stubenberger und von zwei Mann der Ze
binger zu Reitenau besetzt111. Das gleiche ergibt sich aus dem Verkaufs-
urbar der Herrschaft Talberg von 1557, nach dem innerhalb der Gren
zen des Landgerichtes Waldbach die Herrschaft Talberg sechs Anteile 
als Inhaber des Amtes Waldbach und vier Anteile als Inhaber der Ämter 
St. Jakob hatte, während der Zebinger zu Reitenau zwei Anteile hatte112. 
Das ergibt also jedesmal für beide Teile die Hälfte, für das Stadecker 
Erbe (Amt Waldbach) sechs Anteile und für das Erbe der Krumbacher 
ebenfalls sechs, wovon zwei infolge des Überganges eines Teiles dieses 
Besitzes an die Zebinger an Reitenau gekommen sind. 

Durch die Zusammenfügiing aller später zutage tretenden Besitz
glieder läßt sich also der ursprünglich geschlossene Rodungskomplex 
wieder herstellen, so daß dessen Grenzen ganz klar gezogen werden kön
nen. Um zur richtigen Grenzziehung zu kommen, darf aber nicht nur 
der untertänige Besitz herangezogen werden, sondern muß auch das 
Doininikalgut berücksichtigt werden. Einen solchen Dominikaikomplex 
stellt der große Feistritzwald der Herrschaft Talberg dar, der. innerhalb 
der K.G. Inneres Kaltenegg gelegen, mit seiner im Theresianischen Ka
taster genannten Ausdehnung von fünf Stunden im Umkreis das Ausmaß 
unseres Rodungsblockes gewaltig erweitert. Daß dieser bis an die Fei
stritz und an den Pfaffen reichende Dominikalwald noch zu unserem 
Block gehörte, geht aus mehreren Gründen hervor. Er gehörte bereits 
1557 ganz zur Herrschaft Talberg, die damals schon fast alle Anteile der 
früheren Teilhaber in sich vereinigt hatte, deren Holzbezugsrechte aber 

H° Landesfürst und Adel IL S. 194, LA, Nr. 2951 b. 
Verkaufsiirbar von 1555, LA, SA Stubenberg, Seh. 24, H. 156. 
LA, SA Dietrichstein. 
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noch hier sowohl wie im Theresianischen Ka tas te r festgehalten sind. Nach 

dem Verkaufsurbar von 1557 ha t ten die Un te r t anen im Amt Waldbach 

zwei Wagen Holz aus dem Feistr i tzwald „ungefe r sch t " zu nehmen, die 

Unter tanen in den zwei Ämtern zu St. J akob einen Wagen und die Hol

den des Zebinger ebenfalls einen Wagen. Ähnl ich sind die Holzbezugs

rechte im Theresianischen Katas te r e ingetragen. 

Ein zweiter Beleg für die Zugehörigkeit des Feistr i tzwaldes ist die 

älteste erhal tene Landgerichtsgrenzziehiing, in welcher der Feistritz

wald noch zum Landgericht Wahlbach mi te inbezogen erscheint. Die 

Grenze geht hier nach der Beschreibung vom Weghof (Weghofer) über 

den Fliecher, das Purmegk (wohl Eckberg) , den P runskhogl (Prinzen-

kogel) und den Unnslidhoff (wohl an der oberen Feistr i tz unter dem 

Inselberg) an den Pfaffen und verläuft von h ie r über die Wasserscheide 

zum Wechsel. Diese Grenzziehung, die ohne Nennung der obersten Fei

stritz auf weite Strecken folgt, deckt sich mi t der Besitzgrenze, doch 

ist es später infolge der unklaren Ört l ichkei tsbezeichnungen zu Streitig

keiten gekommen und ist die Landgerichtsgrenze widerrecht l ich von Tal

berg bis an den Pfaffenbach vorverlegt worden 1 1 ' . Die älteste Land

gerichtsbeschreibung von Waldbach folgt aber n icht nu r hier genau der 

Besitzgrenze, sondern auch vom Wechsel über die Steinwand, das 

Habeibrand, den Ofenbach und Weißenbach bis zur E inmündung in die 

Lafnitz. Dieses Landgericht umfaßt den geschlossen gebliebenen Teil der 

Krumbacher Herrschaft Hertenfels, in deren Bere ich nu r Vorau mit 

dem Amt Waldbach und Mönichwald mit einigen Höfen eingedrungen ist. 

Der Gesamtkomplex der 100 Hüben jedoch umfaßt den ganzen Land

strich zwischen Wechsel und Masenberg und beinhal tet die K.G. Pitter

mann, Sommersgut, Kandlbauer , Sichart, Arzberg , Schrimpf, Riegler

viertel, Kirchenvier tel und äußeres Kaltenegg sowie den größten Teil 

von Schachen, einen kleinen Teil von Vornholz, den g rößten Teil von 

Steinhof und den Feistritzwald vom inneren Kal tenegg. Außer der Land

gerichtsbeschreibung von Waldbach, die aber nu r die eine Hälfte um

schreibt, besitzen wir keine späteren Grenzbeschre ibungen dieses ge

samten Komplexes, so daß er besitzgeschichtlich zu r ekons t ru ieren war, 

wobei sich eine Deckung mit der Beschreibung von 1141 ergab. 

Als Inhaber des ganzen Komplexes sind uns schon um 1200 die Her

ren von Krumbach bezeugt, die ihn als freies Eigen, das zu dem Lande 

gehört , besaßen114. Aber wer waren die Vorgänger der He r r en von Krum-

' " Mell-Pirchegger, Steir. Gerichtsbeschreibungen, S. 279 ff.; es fehlt hier die Beschreibung von 1557. 

114 ÜB II, Nr. 68, Urk. Orig.-Pgt., LA. Nr. 2696. 
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bach und woher h a t t en sie diesen Besitz? Ohne Zweifel s tammt der 

Besitz, der ja Eigen zu dem Lande war, vom Landesfürsten, also von den 

Traungauern oder ihren Besi tzvorgängern. Nun aber besitzen wir für 

das Jahr 1141 eine U rkunde , welche obiges Gut als Eigentum des Erz

bischofs von Salzburg umschreibt 1 1 ' . Die Erzbischöfe Gebhard und Tiemo 

hatten mit den Grafen von Fr iesach einen langwierigen Strei t um das 

Gut Zcst. Als Graf Wolfrad, der Gemahl Hemmas, der letzten Friesache-

rin, e rneut Ansprüche e rhob , entschloß sich Erzbischof Konrad zu einer 

endgültigen Regelung und konn te den Grafen Wolfrad und seine Ge

mahlin zum Verzicht auf ihre Ansprüche bewegen, indem er ihnen als 

Entgelt 100 Hüben innerhalb der Grenzen Dur i , Cerwalt, Ha r tbe rg und 

Lowenzen, die eben du rch den Tod eines Freien, der sie zu Lehen gehabt 

hatte, ledig geworden waren. Der Besitz sollte sich nach Lehensrecht in 

der männlichen Nachkommenschaf t vererben, während ihn eine Tochter 

nur auf Lebenszeit innehaben und nach ihrem Tode der Heinifall des 

Lehens e in t re ten sollte, Die Grenzziehung Dur i ( = Har tberg als alter 

Name des Wechsel, Cerwalt = Semmering, aber auch das Gebiet des 

Pfaffen), Ha r tbe rg ( = de r alte Name für den Masenbergzug) und Lafnitz 

umschreibt den von mir herausgearbei te ten K rumbache r Komplex mit 

den Berg- und F lußnamen des 12. J ah rhunder t s , so daß kaum ein Zweifel 

an der Ident i tä t bestehen kann . Auf Grund dieser Beschreibung allein 

konnte ich schon in meiner Siedlungsgeschichte der Osts teiermark 1" ' 

diesen Komplex der 100 Hüben erfassen, der jetzt durch die besitz

geschichtliche Rekons t ruk t ion noch genauer in seiner Begrenzung her

ausgearbeitet werden konn te . 

Das Erzbis tum Salzburg ha t t e diesen Besitz, wie ich an anderer Stelle 

darlegen konnte , berei ts im J ah re 860 von König Ludwig erhal ten. Da

mals hieß der Wechsel noch Wit inesberg und im Pseudoarnulfianiim zu 

890 ist der Besitz genannt : ad Vui t inesperch quiequid ibi habuimus 

excepto quod Mosogouuoni dabamus p rop ta fidelc servi t ium, hoc est 

hobas C117. 

Die 100 Hüben der Karolingerzei t am Witinesberg sind also identisch 

mit den 100 Hüben zwischen Dur i , Cerwalt, Ha r tbe rg und Lafnitz von 

1141 und dem Rodungsblock der K rumbache r am Ende des 12. Jahr

hunder ts . Die genauen Grenzen dieses Blocks hat das retrogressive Re-

konstrukt ionsverfahren ergeben und tatsächlich bilden der Wechsel, der 

im Mittelal ter Ha r tbe rg oder auch Duri genannt wurde , der Pfaff bzw. 

115 Salzburger Urkundenbuch II, Nr. 203. 
116 S. 630 ff. 
117 Probleme der steirischen Frühgeschichte, Zeitschr.. 39. Jg., S. 45 ff. 
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der Feistritzsattel, der anscheinend noch im Namen Cerwalt inbegriffen 
war, der Masenbergzug, der im 12. Jahrhundert noch Hartberg hieß. 
und die Lafnitz die Grenzen. 

Aus der Feststellung der Grundherren ergeben sich nun auch Ein
blicke in den Rodungsvorgang und die Rodungszeit, die hier nur kurz 
gestreift werden soll. Da im Jahre 1141 Erzbischof Konrad von Salzburg 
diese 100 Hüben als Lehen vergab und vorher schon ein Freier sie als 
Lehen besessen hatte, der aber allzu rasch und unerwartet (cicius) ge
storben war, darf man annehmen, daß dieser Freie nur ganz kurz Inhaber 
des Gutes war. Die Wahrscheinlichkeit, daß vorher das Erzbistum diesen 
Besitz selbst besessen und in Rodung genommen hat, wird durch die 
Namen des Bischofhofes am Masenberg und der Höfe „am Minchen
berg" in der K.G. Schachen bestätigt, die nicht nur auf den Erzbischof 
von Salzburg als Besitzer hinweisen, sondern auch auf die geistliche 
Rodung. Sowohl der Bischofhof wie Minchenberg liegen um die alte 
Straße gruppiert, die vom Pöllauer Kessel über Prätis und die Zisser-
taferne in den Vorauer Kessel führt. Ihr Verlauf ist noch heute durch 
die Vulgarnamen in Straß in Prätis (Prätis Nr. 13 und 14) und Straß-
bauer und Straßhiesl (Schachen Nr. 87 und 55) wie durch die Zisser-
taferne auf dem Sattel gekennzeichnet. Dieser alte Straßeiizug ist schon 
im ältesten Vorauer Urbar von 1415 in der Lagebezeichnung eines 
Bauernhofes genannt (Hans an der Straß)11*. 

Als der erste rodende Grundherr ist daher der Erzbischof von Salz
burg anzusprechen, damals Erzbischof Konrad (1106—1147). Wir wissen 
aus der vita Chonradi, daß dieser Erzbischof einer der Bannerträger der 
Rodung und Siedlung in den steirischen Grenzgebieten gewesen ist11*. 
Auf Erzbischof Konrad dürfen wir daher die Besiedlung der Nordseite 
des Masenberges zurückführen und vielleicht auch die Rodung des größ
ten Teiles der K.G. Schachen samt Rechberg und Lembach. Es ist daher 
jetzt begreiflich, daß schon 1168 zum erstenmal der neue Name Masin-
berg (sonst immer Meisenberg) für den bisher Hartberg genannten Gc-
birgsstock vorkommt, der soviel heißt wie Berg der Holzschläge, der 
Rodungen (ahd. meiz = Schlag, Waldschlag)12". Als Rodungszeit des Erz
bistums kommt also hauptsächlich das Jahrzehnt zwischen 1130 und 1140 
in Betracht. 

Ah 1141 müssen die Grafen von Treffen als die neuen Grundherren 
als Kolonisatoren angesprochen werden, da sie das Gut vom Erzbischof 
zu Lehen erhalten hatten. Graf Wolfrad von Treffen stammte aus einem 

118 Stiftsarchiv Vorau, Urbar von 1445. fol 9' 13 
"" MG. SS. XI, S. 73 
120 

E. Schwarz, Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle. S. 111. 
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alten allemaimisehen Adelsgeschlecht, das sich von Aishausen, Veringen 
oder Isny nannte, war der Sohn des Grafen Wolfrad IV. von Isny-Als-
liausen, war selbst Vogt von Isny und durch seine Ehe mit Hemma, der 
Erbtochter Werigands, des Vogtes von Gurk, aus dem Hause der Fries-
acher Grafen, in Kärnten begütert, und nannte sich nun nach Treffen 

bei Villach121. 
Wie bei Schachen einige Ortsnamen noch auf den geistlichen Grund

herrn hinweisen, bietet hier die Volksüberlieferung, die behauptet, daß 
die Wenigzeller andere Menschen seien als ihre Anrainer und aus dem 
Schwarzwald gekommen seien1"2, eine gewisse Bestätigung der histori
schen Forschungsergebnisse. Tatsächlich wohnt in Wenigzell ein anderer 
Menschenschlag als in der Umgebung und es ist nichts wahrscheinlicher, 
als daß Graf Wolfrad von Treffen seine Kolonisten aus seiner schwäbi
schen Heimat mitgebracht hat. Die Volksüberlieferung, daß die Wenig
zeller von ganz anderen Gegenden gekommen seien als die Anrainer und 
daß sie sich nicht verstanden hätten, hat also sicher einen historischen 

Kern. 
Ob die Weihe der ältesten Kirche dieser Gegend, lies Kirchleins Sankt 

Thomas im Walde (heute Vorauer Stiftskirche), im Jahre 1149 durch 
Bischof Roman von Gurk auf die Gurker Beziehungen des Grafen Wolf
rad zurückgeht oder auf das Konto seiner Funktion als Generalvikar des 
Erzbischofs von Salzburg zu schreiben ist, bleibe dahingestellt138. Trotz 
der Erbauung der Kirche in Vorau darf angenommen werden, daß noch 
Graf Wolfrad die Zelle der hl. Margareta in Wenigzell gegründet hat. 
da sie älter sein muß als die Dorfsiedlung. Sollte der Ried „auf der Burg" 
an den Herrschaftsmittelpunkt der Treffner oder ihrer Vertreter erinnern 
und die Rotte Maierhof an ihren gutsherrlichen Mittelpunkt? 

Nach dem Tode Graf Wolfrads nach 1180 (möglicherweise aber auch 
schon früher) scheint das Gut an den Landesfürsten gekommen zu sein, 
von dem es den Krumbachern als Ministerialengut übergeben worden 
sein dürfte. Jetzt beginnt die 3. Periode der Rodung, denn die Krum
bacher bauten sich in Hertenfels am entgegengesetzten Ende des Rodungs
blockes auf bisher unerschlossenem Gebiete einen neuen herrschaftlichen 
Mittelpunkt, der allerdings erst 1250 zum ersten Mal urkundlich genannt 
ist . Sicher aber wurde die Burg bereits am Ende des 12. Jahrhunderts 

121 Vgl. K. A. Muffat. Die Grafen von Treffen in Kärnten als ein Zweig des ale
mannischen Dvnastengeschlechtes der Grafen von Veringen-Alshausen, Abh. d. ba>r. 
Akademie d. Wisssenschaften, 7. Bd., S. 547 ff., und die Stammtafel bei Jaksch M. C. 4/2. 

122 Vgl. meine Siedlungsgeschichte. S. 631. 
123 Caesar, Annales I, S. 161. 
124 ÜB I I I . Nr. 69. 
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erbaut, ebenso wie die Kirche St. Jakob als Krumbacher Eigenkirehe 
bereits damals entstanden sein muß, da sie 1204 bereits längere Zeit 
(multo tempore) als von diesen okkupiert bezeichnet wird. Aus dem Ver
trag von 1204 geht auch hervor, daß bis damals weder in Wenigzell noch 
in St. Jakob ein fixer Geistlicher war. da erst damals vertraglich festgelegt 
wurde, daß das Stift Vorau in St. Jakob einen Pfarrhof bauen und einen 
Geistlichen unterhalten wird, der auch in Wenigzell den Gottesdienst zu 
versehen hat1". 

Es ist wohl kaum von der Hand zu weisen, daß die Krumbacher ihre 
Kolonisten, die hier ab etwa 1180 bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts 
die Rodung durchgeführt haben, aus ganz anderen Gegenden hergebracht 
haben als die Grafen von Treffen und es besteht durchaus die Möglich
keit, daß sich die Siedler untereinander nicht vertragen haben. Die Krum
bacher Siedler dürften wohl aus der Gegend von Krumbach gekommen 
sein, wohin auch das St.-Jakobs-Patrozinium hinweist (in Liechtenegg bei 
Krumbach). Für die Krumbacher konzentrierte sich das Interesse ohne 
Zweifel im neuen Rodungsland, und nach der Anlage ihrer neuen Burg 
Hertenfels gaben sie offenbar die Burg bei Wenigzell auf und zerschlugen 
den dortigen Meierhof. Daher ist es auch begreiflich, daß sich der ältere 
Besitz um Wenigzell und Rechberg zersplittert und absplittert, während 
die neue Burg vorläufig noch der Mittelpunkt neuer Aufgaben ist, bis 
auch sie nach der Erfüllung dieser Aufgabe unwichtig erscheint und 
schließlich überflüssig wird126. 

Mit der Rodung und Erschließung der Landschaft beginnt auch der 
Zerfall des bis in die Karolingerzeit zurückreichenden großen Besitz
blockes zwischen Wechsel und Masenberg, der um die Mitte des 14. Jahr
hunderts offen zutage tritt. 

In drei zeitlichen Stufen und von drei verschiedenen Grundherren 
wurde die Rodung durchgeführt, die vom Pöllauer Kessel her um 1130 
an den Nordhängen des Masenbergs begann und an den Südhängen des 
Wechsels mit der Erreichung der höchsten Siedlungsgrenze vermutlich 
gegen Ende des 13. Jahrhunderts ihr Ende gefunden haben dürfte. 

125 ÜB II , Nr. 68. 
126 Über die Ruine Hertenfels A. Posch, Bl. f. Heimatkunde, 3. Jg., S. 67. 
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